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Präambel 
 

Das Sozialministeriums hat den Landkreisen nahegelegt, die RAG´en in den Kommunalen 

Gesundheitskonferenzen (KGK) aufgehen zu lassen. Im Landkreis Ludwigsburg soll die RAG 

(Regionale Arbeitsgemeinschaft für Gesundheit) aber als Netzwerk mit Schwerpunkt Selbst-

hilfegruppen erhalten bleiben, dazu muss sie Veränderungen erfahren.  

 

Die Ziele, nach denen das Netzwerk Gesundheit und Selbsthilfe im Landkreis Ludwigsburg 

handelt, sind im Gesetz für Öffentliche Gesundheit (ÖGDG) festgelegt. Grundlage ist insbe-

sondere § 1 Abs. 2 Nr. 3 und § 7 Abs. Abs. 2: „…das Gesundheitsamt unterstützt und berät 

besondere Personengruppen und koordiniert für diese Gesundheitshilfen, Zielgruppen sind 

insbesondere Selbsthilfegruppen von behinderten, oder von Behinderung bedrohten Men-

schen, chronisch kranke und suchtkranke Menschen.“ 

Im Landkreis Ludwigsburg widmet sich eine große Anzahl von Personen, Verbänden und 

Institutionen gesundheitsfördernden und präventiven Maßnahmen. Das Netzwerk Gesundheit 

und Selbsthilfe im Landkreis Ludwigsburg hat dabei die Aufgabe Selbsthilfegruppen, be-

troffene Bevölkerung und beteiligte Partner zu vernetzen und schwerpunktmäßig die Öffent-

lichkeit über den Weg der Hilfe zur Selbsthilfe zu informieren.Von diesem Netzwerk profitie-

ren alle, besonders die Selbsthilfegruppen.  

 

 

§ 1 Name und Sitz 
 

(1) Das Netzwerk führt den Namen 
 

  „Netzwerk Gesundheit und Selbsthilfe im Landkreis Ludwigsburg“  

 

(2) Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz beim Gesundheitsamt Ludwigsburg, derzeit  

Hindenburgstraße 20/1, 71638 Ludwigsburg. 

 

 

§ 2 Ziele des Netzwerks 

 

• tragfähiges Netzwerk für den Selbsthilfebereich 

• Plattform für die verschiedenen Gruppen in diesem Netzwerk 

• gegenseitige Hilfe für eine Verbesserung der Lebensqualität von Betroffenen 
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§ 3 Gemeinnützigkeit/Neutralität 

 

(1)  Das Netzwerk verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Es ist selbstlos und 

nicht eigenwirtschaftlich tätig. 

 

(2) Mittel des Netzwerks dürfen nur für die in § 2 aufgeführten Aufgaben verwendet wer-

den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Netzwerks. 

 

(3) Es darf keine Person durch Aufgaben, die dem Zweck des Netzwerks fremd sind oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglieder des Netzwerks sind in erster Linie Selbsthilfegruppen. Mitglieder können 

daneben natürliche und juristische Personen, Organisationen, Institutionen und Behör-

den und deren Untergliederungen sein, die sich im Landkreis Ludwigsburg mit Selbst-

hilfegruppen oder deren Belange befassen. 

 

(2) Die Mitgliedschaft ist beim Netzwerk schriftlich zu beantragen. 

 Über die Aufnahme entscheidet der Koordinationsausschuss. Wird die Aufnahme abge-

lehnt, entscheidet die nächste Vollversammlung auf Antrag des/der Abgelehnten end-

gültig. 

 

(3) Die Mitgliedschaft im Netzwerk ist beitragsfrei. 

 

(4) Die Mitgliedschaft endet: 

 

 a) durch eine schriftliche Austrittserklärung,  

 b) durch Beschluss des Koordinationsausschusses. 

 

(5) Der Ausschluss eines Mitgliedes ist zulässig, wenn gegen die Ziele und Aufgaben bzw. 

den Zweck des Netzwerks gehandelt wird. Den Ausschluss eines Mitgliedes bestätigt 

die Vollversammlung. 

 

 

§ 5 Organe 

 

Die Organe des Netzwerks sind 

 

- Mitgliederversammlung 

- Koordinationsausschuss  

- Geschäftsstelle. 

 

 

§ 6 Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

 

 a) Beschlussfassung über die Kooperationsvereinbarung und deren Änderung 

 b) Förderung der Aufgabenerfüllung des Netzwerks  
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 c) Wahl und Abberufung des Koordinationsausschusses 

 d) Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes des Koordinationsausschusses 

 e) Beschluss der Ziele, des Jahresprogramms und der Arbeitsschwerpunkte und 

 f) Auflösung des Netzwerks 

 

(2) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal jährlich zusammen und wird nach 

Absprache mit dem Koordinationsausschuss von der Geschäftsstelle einberufen. Jedes 

Mitglied des Netzwerks ist mit einer Stimme stimmberechtigt.  

Die Mitgliederversammlung ist in jedem Fall beschlussfähig. Anträge oder Beschlüsse 

gelten bei einer einfachen Mehrheit der Anwesenden als angenommen. 

 

(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Geschäftsstelle geleitet.  

 

(4) Die Mitgliederversammlung wählt einen Repräsentanten des Netzwerkes aus den Rei-

hen der Selbsthilfe mit Stimmrecht in die KGK. 

 

 

 

§ 7 Koordinationsausschuss 

 

(1) Der Koordinationsausschuss umfasst 5 Personen. Davon sind mindestens zwei Vertreter 

von Selbsthilfegruppen und ein Vertreter aus dem Gesundheitsamt. Die Mitgliederver-

sammlung wählt die Ausschussmitglieder, mit Ausnahme des Vertreters des Gesund-

heitsamts. 

 

(2) Die Mitgliederversammlung wählt den Koordinationsausschuss auf die Dauer von vier 

Jahren, eine Wiederwahl ist möglich. 

 

(3) Der Koordinationsausschuss trifft sich mindestens zweimal jährlich und wird durch die 

Geschäftsstelle einberufen. Eine Einberufung kann durch ein Mitglied des Koordinati-

onsausschusses beantragt werden. 

 

(4) Der Koordinationsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 seiner Mitglieder 

anwesend sind. Beschlüsse gelten mit einfacher Mehrheit als angenommen.  

 

(5) Die Aufgaben des Koordinationsausschusses sind: 

 

 a) Beratung der Zielrichtung und Initiativen des Netzwerks 

 b) Verwendung von Geldern des Netzwerks 

 c) Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder 

 

(6) Der Koordinationsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. 

 

 

§ 8 Geschäftsstelle 
 

(1) Der Sitz der Geschäftsstelle ist beim Gesundheitsamt Ludwigsburg, zurzeit Hinden-

burgstrasse 20/1, 71638 Ludwigsburg. 
 

(2) Die Geschäftsstelle besorgt die laufenden Geschäfte des Netzwerks. Sie vertritt in Ab-

sprache mit der/dem Vorsitzenden des Koordinationsausschusses das Netzwerk nach 

außen und führt die Beschlüsse des Koordinationsausschusses durch. 
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(3) Die Geschäftsstelle 
 

 a) beruft denn Koordinationsausschuss und die Mitgliederversammlung ein und legt die 

jeweilige Tagesordnung fest 

 b) plant und führt Maßnahmen durch, ggf. erstellt sie einen entsprechenden Finanzie-

rungsplan und überwacht die Ausgabenabwicklung 

 c) koordiniet die Aktivitäten der Mitglieder des Netzwerks 

 d) koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit und stellt Medien- und Informationsmaterial 

bereit 

 e) führt Protokoll bei den Sitzungen des Koordinationsausschusses und der Mitglieder- 

 versammlung 

 

 

§ 9 Finanzen 

 

(1) Die Finanzierung erfolgt durch freiwillige Leistungen der Mitglieder, z.B. in Form von 

personellem Einsatz, der Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten oder Sach- und 

Geldspenden, Sponsor-Mitteln, Fördermitteln oder anderen Einnahmen des Netzwerks. 

 

2) Die Kosten für die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft trägt der Etat des Gesund-

heitsdezernates. 

 

 

§ 10 Auflösung 

 

Die Auflösung des Netzwerks bedarf grundsätzlich einer Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder. 

Im Einzelfall kann die Leitung des Gesundheitsdezernates die Geschäftsstelle auflösen, die 

Mitgliederversammlung entscheidet dann über den Fortbestand des Netzwerkes.  

Sofern zum Zeitpunkt der Auflösung des Netzwerks ein Netzwerkvermögen besteht, wird 

dieses für gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 2 zur Verfügung gestellt. 

 

 

§ 11 Inkrafttreten 

 

Die Kooperationsvereinbarung tritt auf Beschluss der Mitgliederversammlung zum 01.März 

2020 in Kraft. 


